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525. Kundmachung: Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums

526. Kundmachung: Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundes-
regierung im Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der in Rom unter-
zeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

5 2 7 . Kundmachung: Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärung der Österreichischen Bundes-
regierung im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 des Protokolls Nr. 4 zur Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch die
gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der
Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind

528. Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik gemäß Rn 10602 des ADR betreffend die Einführung einer Über-
gangsregelung für die Kennzeichnung von Straßentankfahrzeugen

529. Erklärung der Republik Österreich über die Zurücknahme des Zollzugeständnisses bei Tarif-
nummer 85.21 A 1 gemäß Artikel XXVIII Absatz 5 des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens (GATT)
(NR: GP XIV RV 184 AB 240 S. 28. BR: AB 1550 S. 353.)

530. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich und dem
Minister für Verkehr der Italienischen Republik betreffend Abkommen
zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die
Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen

5 2 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 7. September 1976 über den Geltungs-
bereich der Pariser Verbandsübereinkunft

zum Schutz des gewerblichen Eigentums

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
haben folgende weitere Staaten die Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in
Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington
am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925,
in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am
31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli
1967 (BGBl. Nr. 399/1973) ratifiziert oder sind
ihr beigetreten:

Ägypten, Algerien, Belgien, Benin, Brasilien
(mit Ausnahme der Artikel 1 bis 12), Elfenbein-
küste, Frankreich (einschließlich Guayana, Guade-
loupe, Martinique und Reunion, Neukaledonien,
Französisch-Polynesien, Saint-Pierre und Mique-
lon, Wallis und Futuna sowie der Französischen
Süd- und Antarktischen Gebiete), Gabon, Ghana,
Griechenland, Heiliger Stuhl, Irak, Japan, Jugo-
slawien, Kamerun, Volksrepublik Kongo, Kuba,

Libyen, Luxemburg, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monako, Niederlande (einschließlich
Surinam und Niederländische Antillen), Niger,
Norwegen, Obervolta, Polen, Portugal, Süd-
afrika, Togo, Tunesien, Türkei (mit Ausnahme
der Artikel 1 bis 12), Uganda, Republik Vietnam
und Zaire.

Die nachstehend angeführten Staaten haben
mit Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Bei-
trittsurkunden erklärt, daß sie sich durch Ar-
tikel 28 Absatz 1 der Verbandsübereinkunft nicht
als gebunden erachten: Ägypten, Algerien, Bra-
silien, Irak, Kuba, Libyen, Polen, Südafrika und
Tunesien.

Australien hat am 26. Juni 1975 beim General-
direktor der WIPO eine Erklärung hinterlegt,
daß es die Wirkung seines Beitrittes zur Ver-
bandsübereinkunft auf die Artikel 1 bis 12 er-
streckt.

Finnland hat am 7. Juli 1975 beim General-
direktor der WIPO eine Erklärung hinterlegt,
daß es seine Ratifikation der Verbandsüberein-
kunft auf die Artikel 1 bis 12 erstreckt.
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5 2 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 16. September 1976 betreffend die Ver-
längerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundesregierung im Sinne
des Artikels 25 und des Artikels 46 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. Nr. 210/1958)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat mit Schreiben vom 13. August 1976
dem Generalsekretär des Europarates nachstehende Erklärungen übermittelt:

(Übersetzung)

E r k l ä r u n g

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 25 der am 4. November 1950
in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
27. August 1973 gemäß Artikel 25 der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten
Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für
einen Zeitraum von drei Jahren, vom 3. Sep-
tember 1976 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 4. August 1976

Bielka m. p.

(Übersetzung)

E r k l ä r u n g

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 46 der am 4. November 1950
in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
27. August 1973 gemäß Artikel 46 der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten
Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für
einen Zeitraum von drei Jahren, vom 3. Sep-
tember 1976 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 4. August 1976

Bielka m. p.

Die ursprünglichen Erklärungen der Bundesregierung sind in BGBl. Nr. 210/1958, die bis-
herigen Verlängerungen in BGBl. Nr. 225/1964, 331/1967, 311/1970 und 508/1973 kundgemacht.
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5 2 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. September 1976 betreffend die Ver-
längerung der Wirksamkeit der Erklärung der Österreichischen Bundesregierung im Sinne
des Artikels 6 Absatz 2 des Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, durch die gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden,
die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind (BGBl.

Nr. 434/1969)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat mit Schreiben vom 13. August 1976
dem Generalsekretär des Europarates nachstehende Erklärung übermittelt:

(Übersetzung)

E r k l ä r u n g
der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 6 Absatz 2 des am 16. Sep-
tember 1963 in Straßburg unterzeichneten
Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
27. August 1973 gemäß Artikel 6 Absatz 2 des
am 16. September 1963 in Straßburg unter-
zeichneten Protokolls Nr. 4 zur Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten abgegebene Erklärung für einen Zeit-
raum von drei Jahren, vom 3. September 1976
an gerechnet, verlängert.

Wien, am 4. August 1976

Bielka m. p.

Die ursprüngliche Erklärung der Bundesregierung ist in BGBl. Nr. 218/1970, die bisherigen
Verlängerungen sind in BGBl. Nr. 312/1970 und Nr. 509/1973 kundgemacht.
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528.

V e r e i n b a r u n g
zwischen der Republik Österreich und der
Deutschen Demokratischen Republik gemäß
Rn 10 602 des ADR*) betreffend die Ein-
führung einer Übergangsregelung für die
Kennzeichnung von Straßentankfahrzeugen

Während einer Übergangszeit bis zum 31. De-
zember 1978 können die in Rn 10 500 Abs. 2 bis
5 für die Tafeln vorgesehenen Angaben auch in
entsprechender Größe, Form und Farbe durch
Zettel, Anstrich oder in gleichwertiger Weise auf
der orangefarbenen Tafel angebracht werden. In
diesem Falle gelten die Bestimmungen der
Rn 10 500 Abs. 5 letzter Satz nicht.

*) In der Fassung der Kundmachungen BGBl.
Nr. 522/1973, 523/1973, 377/1974, 249/1975, 250/1975,
251/1975, 261/1975 und 522/1975
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Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Republik Österreich und der Deutschen Demo-
kratischen Republik.

Die zuständige Behörde:

Ministerium für Verkehrswesen der Deutschen
Demokratischen Republik, Tarifamt:

Berlin, 7. 7. 1976

Dr. Kolloch

Für den Bundesminister für Verkehr der Repu-
blik Österreich:

Wien, 1976 08 17

Hehenberger
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529.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Die Abgabe der nachstehenden Erklärung der Republik Österreich wird genehmigt.

E r k l ä r u n g

der Republik Österreich über die Zurück-
nahme des Zollzugeständnisses bei Tarif-
nummer 85.21 A 1 gemäß Artikel XXVIII
Absatz 5 des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens (GATT)

Der Bundespräsident gibt im Namen der Re-
publik Österreich gemäß Artikel XXVIII Ab-

satz 5 des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
mens folgende Erklärung ab:

Das in der „Liste XXXII — Österreich" ent-
haltene Zollzugeständnis bei Tarifnummer
85.21 A Elektronenlampen und -röhren:

1 — Kathodenstrahlröhren, Fernseh-
bildröhren und Fernsehbildauf-
nahmeröhren 5,— S für ein Stück

wird von Österreich zurückgenommen.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Erklä-
rung wurde am 1. September 1976 im Sekretariat des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
(GATT) hinterlegt.
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530.

V E R E I N B A R U N G
zwischen dem Bundesminister für Verkehr
der Republik Österreich und dem Minister

für Verkehr der Italienischen Republik

Der Bundesminister für Verkehr der Republik
Österreich und der Minister für Verkehr der
Italienischen Republik sind in Durchführung des
Artikels 12 des „Abkommens zwischen der
Republik Österreich und der Italienischen Repu-
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blik über die Regelung des Grenzüberganges der
Eisenbahnen" vom 29. März 1974 *) wie folgt
übereingekommen :

Artikel 1

Auf die Beförderung von Personen, Reise-
gepäck und Expreßstückgut zwischen einem
Gemeinschaftsbahnhof und einem Bahnhof der
österreichischen Eisenbahnen findet das für den
Binnenverkehr der österreichischen Eisenbahnen
geltende Beförderungsrecht Anwendung.

Artikel 2

Auf die Beförderung von Gütern zwischen
den Gemeinschaftsbahnhöfen San Candido/
Innichen und Tarvisio Cle. und einem Bahnhof
der österreichischen Eisenbahnen findet je nach
Wahl des entsprechenden Frachtbriefes durch den
Absender das Internationale Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) oder das
für den Binnenverkehr der österreichischen
Eisenbahnen geltende Beförderungsrecht Anwen-
dung. Unberührt bleibt das Recht der beiden
Eisenbahnen, einzelne Abfertigungsbefugnisse
(Annahme und Ablieferung von Sendungen),
insbesondere aus örtlichen Schwierigkeiten, in
diesen Gemeinschaftsbahnhöfen zu beschränken.

Artikel 3

Die Tarife der österreichischen Eisenbahnen
gelten bis zum und ab dem Gemeinschaftsbahn-
hof. Der Tarifschnittpunkt liegt in der Mitte
des Aufnahmegebäudes. Die Gültigkeit der
italienischen Tarife für den Verkehr zwischen
Bahnhöfen der Anschlußgrenzstrecken unterein-
ander und mit den übrigen Bahnhöfen auf
italienischem Staatsgebiet bleibt durch diese
Regelung unberührt.

Artikel 4

(1) Diese Vereinbarung tritt zu dem Zeitpunkt
in Kraft, zu dem das „Abkommen zwischen der
Republik Österreich und der Italienischen Repu-
blik über die Regelung des Grenzüberganges der
Eisenbahnen" vom 29. März 1974 in Kraft tritt.

(2) Diese Vereinbarung kann von jeder Ver-
tragspartei auf diplomatischem Wege jederzeit
gekündigt werden. Die Kündigung wird sechs
Monate nach ihrem Eintreffen beim Vertrags-
partner wirksam. Das Außerkrafttreten des
„Abkommens zwischen der Republik Österreich
und der Italienischen Republik über die Rege-
lung des Grenzüberganges der Eisenbahnen" vom
29. März 1974 beendet auch diese Vereinbarung.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 473/1976
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Geschehen zu Wien, am 28. September 1976,
in zweifacher Ausfertigung in deutscher und
italienischer Sprache, wobei beide Ausfertigungen
gleichermaßen authentisch sind.

Der Bundesminister für Verkehr
der Republik Österreich:

Lanc

Der Minister für Verkehr
der Italienischen Republik:

Ruffini

Die vorstehende Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 4 am 1. Oktober 1976 in Kraft.
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